
Wir sind für Sie da.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadtwerke Versmold GmbH

Kundencenter Versmold
Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold
Tel. 0800 224 7800
www.stadtwerke-versmold.de

Mo., Di., Mi. 8.00 – 17.00 Uhr
Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 14.00 Uhr

1-3.000 kWh 85,60 80,00 10,36 9,680

3.001-10.000 kWh 85,60 80,00 10,36 9,680

10.001-35.000 kWh 128,40 120,00 9,93 9,280

35.001-50.000 kWh 192,60 180,00 9,75 9,109

ab 50.001 kWh - - 10,13 9,469

GRUNDVERSORGUNG ERDGAS
Jahresverbrauch brutto

Grundpreis
€/Jahr

Verbrauchspreis
ct/kWh

brutto nettonetto

Grundversorgung für die Versorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz – gültig im Netzgebiet der 
Stadtwerke Versmold GmbH

Gemäß §5 Abs. 2 und § 5a GasGVV teilen wir die untenstehenden Preise für unsere grundversorg-
ten Kundinnen und Kunden ab dem 01.01.2024 mit.

Anmerkungen Erdgas
Der Gaspreis setzt sich aus dem Mess-/Grundpreis und einem Arbeitspreis zusammen. Der Ar-
beitspreis beinhaltet, die Gasspeicherumlage nach § 35 EnWG in Höhe von 0,186 ct/kWh net-
to sowie die Bilanzierungsumlage gemäß GaBi Gas 2.0 in Höhe von 0,00 ct/kWh netto. Das 
Entgelt wird auf der Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer 
(7 %) zum Rechnungsbetrag. Der Arbeitspreis fällt je verbrauchter Kilowattstunde an. Der Grundpreis 
wird pro Jahr erhoben und deckt die Kosten für die Messung, Ablesung und Abrechnung. Die Bruttoprei-
se (Endpreise sind jeweils gerundet) beinhalten die zum Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich festge-
legt Umsatzsteuer von zurzeit 7 %. Die Nettopreise beinhalten Netznutzungsentgelt, die Konzessions-
abgabe, die seit dem 01.01.2003 gültige Erdgassteuer von zurzeit 0,55 ct/kWh und die Mehrbelastung 
durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) von 0,728 ct/kWh in 2024. Die Höchstbeträge der 
Konzessionsabgaben betragen laut Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992 (BGBl. 1992, 
Teil I, S. 12) bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser (Kleinverbrauchstarif) 0,51 
ct/kWh und bei sonstigen Tariflieferungen 0,22 ct/kWh. Der Saldo der Belastungen aus Erdgassteuer, 
Mehrbelastung durch das BEHG und Konzessionsabgabe beträgt entsprechend 1,788 ct/kWh bzw. 
1,498 ct/kWh. Die Volumenmessung erfolgt mittels geeichter Gaszähler in Kubikmeter im Betriebs-
zustand (m3 Vb). Der Volumenmessung liegen einheitlich folgende durchschnittliche Betriebsbedin-
gungen zugrunde: mittlerer Luftdruck Pamb = 1.007 mbar, Effektivdruck Peff = 22 mbar gemessen vor 
dem Gaszähler, festgelegte Gastemperatur = 15°C. Abrechnungsbrennwert Ho = Gruppe L ca. 9,9 kWh/
m3. Die Energie der gelieferten Gasmenge wird in kWh aus dem Abrechnungsvolumen und dem Ab-
rechnungsbrennwert ermittelt (thermische Gasabrechnung). 
Der Gasverbrauch eines jeden Abrechnungsjahres wird nach dem für den Kunden preisgünstigsten 
Tarif – Kleinverbrauchstarif oder Grundpreistarife I bis IV – abgerechnet (Bestabrechnung). Beginnt 
oder endet der Versorgungsvertrag im Laufe eines Abrechnungsjahres, tritt an dessen Stelle das an-
teilige Abrechnungsjahr. Bei Änderung der Gaspreise oder der Umsatzsteuer während eines Abrech-
nungszeitraumes kann der Gasverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.


